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Frauenfeld, 13. August 2019 

Änderung des Zivilgesetzbuches (Unternehmensnachfolge) 

Vernehmlassung 
 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zur vorgeschla-

genen Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) im Zusam-
menhang mit der Regelung der Unternehmensnachfolge und teilen Ihnen mit, dass wir 
mit der Vorlage einverstanden sind. 

 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Der Präsident des Regierungsrates 
 

 
 
 

Der Staatsschreiber 
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